
(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines Monats 

nach Bekanntgabe des letzten Gebührenbescheids des jeweiligen Veranlagungszeitraums zu 

stellen. 

 

 
§ 42 

 

Höhe der Abwassergebühr 

 

 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser für den  

Bemessungszeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2026 2,91 Euro.  

 
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² versiegelte Fläche für den 

Bemessungszeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2026 0,33 Euro. 

 
(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) entspricht der Gebühr nach § 42 Abs. 1. 

 
(4)  Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40 a während des 

Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 

besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 

§ 43 
 

Entstehung der Gebührenschuld 

 
 

(1) In den Fällen des § 38 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf 

des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des 

Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des 

Benutzungsverhältnisses. 

(2) In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender Einleitung 

mit Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes. 

(3) In den Fällen des § 38 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Anlieferung des 

Abwassers. 

 

 
§ 44 

 

Vorauszahlungen 

 
 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 

Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn der vier 

Vorauszahlungszeiträume zum 01.01./01.04./01.07./01.10. jeden Jahres. Beginnt die 

Gebührenpflicht während 


